
  
Stellun nahme der LARE  

zu Barrieremaßnahmen (räumliche oder so enannte funktionelle Isolierun )  

bei Bewohnern von stationären Einrichtun en für ältere Menschen und  

pfle ebedürfti e Volljähri e  
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Einleitun   
 
Im Zusammenhan  mit multiresistenten Erre ern und Infektionserkrankun en wur e  em 

Bayerischen Lan esamt für Gesun heit un  Lebensmittelsicherheit (LGL) wie erholt  ie Frage gestellt, 
welche Barrieremaßnahmen,  .h. räumliche Isolierung o er Ausschluss vom Gemeinschaftsleben, bei 

betroffenen Bewohnern von stationären Pflegeeinrichtungen erfolgen sollen un  fachlich begrün et 

sin . Hierzu nimmt  ie LARE Stellung, wie folgt. 

Eine räumliche Isolierun liegt vor, wenn  er betreffen e Bewohner 

 angewiesen wir , sein Zimmer nicht zu verlassen o er 

 am Verlassen seines Zimmers gehin ert wir . 

Ein Ausschluss vom Gemeinschaftsleben liegt vor, wenn  em betreffen en Bewohner 

 eine Teilnahme an Essensgemeinschaften, Turn-, Schulungs-, Beschäftigungs- un /o er 

Therapiegruppen verwehrt o er 

  er Zutritt zu frei zugänglichen Räumlichkeiten unterbun en wir . 

Ein Ausschluss von Koch- o er Backgruppen ist  agegen nicht mit  em Ausschluss vom 

Gemeinschaftsleben gleichzusetzen. 

Die räumliche Isolierung o er  er Ausschluss vom Gemeinschaftsleben kommt bei Bewohnern mit 

Besiedelun /Infektion mit multiresistenten Erre ern nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht, 

wenn 

  ies in entsprechen en Regelwerken un  Fachempfehlungen aus rücklich gefor ert wir  

 und  ie betreffen e Maßnahme zeitlich begrenzt ist 

 und  as Einverstän nis  es betreffen en Bewohners bzw. seiner Betreuer nach vorheriger 
Aufklärung vorliegt. 

Wenn eine o er mehrere  ieser Be ingungen nicht zutreffen, sollte zur Abklärung  er weiteren 

Vorgehensweise  as örtliche Gesun heitsamt un  ggf. auch  ie Heimaufsicht zur Beratung 

hinzugezogen wer en. Die Information  es Gesun heitsamtes ist auch bei  er zeitweisen Sperrung 

von Wohnbereichen (z.B. Norovirus-Ausbruch) erfor erlich. Das Gesun heitsamt wir  auch hier  en 

Einrichtungen beraten  zur Seite stehen. 

Be ründun   

Die Begrün ung zu  ieser Stellungnahme ergibt sich aus folgen en Sachverhalten un  Überlegungen: 
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Die Maßnahme  er räumlichen Isolierung (im Sinne einer Quellenisolierung) wir  in Fällen erwogen, 

in welchen Mitbewohner vor Infektionsübertragungen geschützt wer en sollen. Hierbei bezieht sich 

 er Heimträger auf seine vertraglichen Obhut- un  Betreuungspflichten, in  eren Rahmen  ie ihm 

anvertrauten Heim-Bewohnerinnen/Bewohner vor vermei baren Körperschä igungen zu schützen 

sin . Dies schließt auch  en Schutz vor Infektionen ein. 

Im Gegensatz zu einem Krankenhaus ist eine stationäre Pflegeeinrichtung  er Wohn- un  Lebensraum 

 es betreffen en Bewohners. In einer Pflegeeinrichtung ist also in einem beson eren Maße zu 

beachten,  ass  ie Wür e sowie  ie Interessen un  Be ürfnisse  er Bewohner vor Beeinträchtigungen 

geschützt un   ie Selbstän igkeit,  ie Selbstbestimmung un   ie Selbstverantwortung  er Bewohner 
gewahrt un  geför ert wer en. 

Die räumliche Isolierung o er  er Ausschluss vom Gemeinschaftsleben stellt einen schwer wiegen en 

Eingriff in  ie  urch  as Grun gesetz geschützten Freiheitsrechte  er Bewohner  ar. Solche 

Barrieremaßnahmen  ürfen somit aufgrun   es Grun satzes  er Verhältnismäßigkeit nur  ann 

angeor net wer en, wenn gleich geeignete, weniger in  ie Grun rechte von Betroffenen eingreifen e 

Maßnahmen nicht zur Verfügung stehen [1]. Dabei ist  as Sicherheitsgebot auf  er einen Seite gegen 

Gesichtspunkte  er Einschränkung  er Freiheitsrechte un   er Menschenwür e auf  er an eren Seite 

abzuwägen. Gemäß §§ 28 un  30 Infektionsschutzgesetz (IfSG) [2] obliegt  ie Anor nung  ieser 

Barrieremaßnahmen un  somit auch  ie Abwägung  er Anwen barkeit  en Gesun heitsbehör en, 
ggf. im Zusammenwirken mit  em nach §§ 415 ff. Familienverfahrensgesetz (FamFG), § 23 Abs. 1, 

Abs. 2 Nr. 6 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) zustän igem Amtsgericht. Dem Heimträger,  em 

Hausarzt o er weiteren Personen fehlt eine solche Befugnis. 

Somit kommt eine zwangsweise Isolierung von Bewohnern auf Betreiben  er Heimleitung o er 

weiterer Personen grun sätzlich nicht in Betracht. Unabhängig  avon verbietet sich eine Isolierung 

insbeson ere  ann, wenn  iese me izinisch-fachlich nicht gefor ert wir  un  nicht begrün bar ist. 

Dies gilt erst recht für zeitlich unbegrenzte Isolierungen. 

Generell gilt,  ass le iglich an Betroffene appelliert wer en kann, sich so zu verhalten,  ass von ihnen 

keine Infektionsgefahren für an ere Bewohner o er für  as Personal ausgehen. 

Um Fehlentschei ungen vorzubeugen, soll  as konkrete Vorgehen in  en innerbetrieblichen 

Verfahrensweisen zur Infektionshygiene (Hygieneplan) basieren  auf  er Empfehlung 

„Infektionsprävention in Heimen“  er Kommission für Krankenhaushygiene un  Infektionsprävention 

(KRINKO) [3] festgelegt sein un   en Kontrollbehör en zur Einsicht zur Verfügung gestellt wer en. 

Insbeson ere soll vermie en wer en, auf Grun  eines falsch verstan enen Sicherheitsbe ürfnisses 

 en betreffen en Bewohnern mehr ihre Freiheit einschränken e Maßnahmen abzuverlangen, als es 

nach  er KRINKO-Empfehlung in  iesem Bereich vorgesehen ist un  me izinisch-fachlich begrün et 

wer en kann. 

1 Bales, Baumann, Schnitzler: Infektionsschutzgesetz, Kommentar, R nr. 2 zu § 30 

2 Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän ert  urch Artikel 1  es Gesetzes vom 

17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615) 

3 Kommission für Krankenhaushygiene un  Infektionsprävention am Robert Koch-Institut (KRINKO): 

„Infektionsprävention in Heimen“. Bun esgesun heitsblatt 2005 • 48: 1061–1080 
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